
Bund der  Sankt  Sebastianus  Schützenjugend 
BdSJ – Bezirksverband Höxter  
 
Bezirksjungschützenmeister Eike Schirrmacher, Birkenweg, 32839 Steinheim – Rolfzen.                                                                                                                              
  
An alle Schützenbruderschaften und -vereine im BdSJ- Bezirksverband Höxter. 
Bitte um Weiterleitung an die entsprechenden Personen. 
 

Ausschreibung  
zum  

Bezirksbambini-Mannschaftswettbewerb 
am Freitag, den 17. April 2026, 18:00 – 20:30 Uhr 

 
1. Am Wettbewerb um die Bezirkswanderpokale können alle Bruderschaften und Vereine des 

Bezirksverbandes mit beliebig vielen Mannschaften teilnehmen. 
 

2. Der Wettbewerb findet am Freitag, den 04. April 2025 in der Zeit von 18:00 – 20:30 Uhr in Merlsheim 
statt. Anmeldeschluss an diesem Tag ist um 19:00 Uhr. 
 

3. Die Jungschützenmeister bzw. Brudermeister geben Ihre Meldungen am Tag des Wettkampfes beim 
Bezirksjungschützenmeister ab. Die schriftliche Mannschaftsmeldung muss drei Starter benennen. Die 
Teilnehmer müssen bei der Anmeldung einen gültigen Mitgliederausweis (BAStian) vorlegen. 
 

4. Alterslimit für die Teilnahme am Bezirksbambini- Wettbewerb: Geburtsjahrgang 2014-2018.  
Für die Zulassung ist das Einverständnis der Erziehungsberechtigten / Sorgeberechtigten erforderlich. 
 

5. Wettbewerbsdurchführung: 
 
a) Anlage: Lichtpunktanlage inkl. Simulator (Luftgewehrattrappe) und elektronischer Zielerfassung 

wird in Gänze vom Veranstalter gestellt. Sie ist durch die Teilnehmer so anzunehmen, wie sie vom 
Veranstalter zur Verfügung gestellt sind. Die Vornahme von Veränderungen an den Simulatoren 
durch Teilnehmer oder Ihrem Betreuer ist nicht erlaubt. 

b) Entfernung: 10 Meter 
c) Zielbild: Bei der voll elektronischen Zielerfassungsanlage ist das Zielbild entsprechend dem der LG-

Scheibe zu benutzen und die Anlage ist im Rahmen der Laser-Wertungserfassung im „Majestäten 
Modus“ mit blindem Monitor zu betreiben 

d) Anschlag: stehend aufgelegt, anlog zur der aktuellen Sportordnung des BHDS 
e) Wettbewerbsdurchführung: 5 (fünf) Minuten Probe. In dieser Zeit dürfen beliebig viele Versuche 

durch Betätigen des Abzuges a, Simulator durchgeführt werden; das Zielbild darf beobachtet 
werden. Die Wettbewerbsdauer beträgt 15 (fünfzehn) Minuten. In dieser Zeit muss ein 
Wertungsergebnis durch maximal 10-maliges (zehn) Betätigen des Abzugs am Simulator erzielt 
werden.  

f) Hilfsmittel: Über die Zulassung von Hilfsmitteln für Teilnehmer entscheidet die 
Wettbewerbskommision. Für die Bereitstellung persönlicher Hilfsmittel ist der Teilnehmer 
selbstverantwortlich. 

g) Einsprüche: Einsprüche gegen die Durchführung können nur vom Bewerber auf dem Schießstand 
vorgebracht werden. Über den Einspruch entscheidet sofort und endgültig die vom 
Bezirksjungschützenmeister eingesetzte Wettbewerbskommission. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. Für die Gesamtleitung ist der Bezirksjungschützenmeister verantwortlich. Er ist gleichzeitig letzte 
Instanz für Einsprüche gegen die Teilnahme eines Bewerbers. Die Einspruchsfrist endet mit dem 
Beginn der Wettkämpfe. Die technische Durchführung des Wettbewerbes obliegt dem BdsJ 
Bezirksvorstand. 
 

7. Die jeweils ersten drei Mannschaften erhalten einen Wanderpokal. Die jeweils ersten drei Schützen 
erhalten eine Anstecknadel. Die Ehrung erfolgt im Rahmen der Siegerehrung. 
 

8. Die Startergebühr beträgt pro Mannschaft 10,00€ und ist am Wettkampftag in bar zu entrichten. 
 
Der BdSJ- Bezirksvorstand bittet um rege Beteiligung und wünscht allen Teilnehmenden viel Erfolg und Gut 
Schuss. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. 
 
Eike Schirrmacher  John Regier 
Bezirksjungschützenmeister  stellv. Bezirksjungschützenmeister 
 


